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Mitteilung 

 

Wahlangebote im Schuljahr 2020/21 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 
mit dem Rundschreiben Nr. 38 vom 20.07.2020 wurde festgelegt, dass die Schule am Nachmittag ein 
Wahlangebot organisiert, das von den Schüler*innen auf freiwilliger Basis besucht werden kann. Nach erfolgter 
Einschreibung wird die Teilnahme für die Schüler*innen verpflichtend. Als Ergänzung zu genanntem 
Rundschreiben erhalten Sie im Folgenden weitere Informationen bezüglich der Durchführung des 
Wahlangebotes. 
 
Das zu planende Wahlangebot entspricht der verpflichtenden Unterrichtszeit am Nachmittag im Schuljahr 
2019/20 (Kernunterricht und Wahlpflichtangebote, ein oder zwei Nachmittage pro Woche), das bedeutet, dass 
die Schule für das Schuljahr 2020/21 Wahlangebote in diesem Umfang verpflichtend organisiert, sofern 
Eltern/Erziehungsverantwortliche entsprechenden Bedarf anmelden, u. zw. unabhängig von der Anzahl der 
Anmeldungen.  
 
Für die Durchführung von Wahlangeboten am Nachmittag (an Stelle des verpflichtenden Unterrichts im 
Schuljahr 2019/20) werden den Schulen für das Schuljahr 2020/21 zusätzliche finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung gestellt. Ausschlaggebend für das Ausmaß der Zuteilung dieser Geldmittel sind  

- die Anzahl der für das Schuljahr 2020/21 zusätzlich gebildeten Klassen und 
- das Ausmaß des effektiv vorgesehenen Wahlangebotes im Schuljahr 2020/21, 

wobei das Höchstausmaß an möglichen Zusatzressourcen sechs Wochenstunden pro zusätzlich 
gebildeter Klasse beträgt. Die zusätzlich gebildeten Klassen ergeben sich aus den diesbezüglich erfolgten 
Meldungen der einzelnen Schulen an die Landesdirektion.  
 
Die einzelne Schule plant und organisiert die im Wahlbereich anfallenden Stunden aufgrund der Situation vor 
Ort; folgende Formen können – auch in Kombination – dabei ins Auge gefasst und vergütet werden: 

- Bildung/Aufstockung von Lehrerstellen 
(z. B. durch Aufstockung von Teilzeitstellen; es geht sich zeitlich nicht aus, diese Stunden/Stellen 
bereits bei der Stellenwahl zu berücksichtigen, sie können aber vorerst eingeplant und im 
Nachhinein in Stellen eingebaut werden.) 

- Vergütung von Überstunden an Lehrpersonen 
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- Beauftragung von schulexternen Anbietern/Partnern 
mittels Vereinbarungen mit Wirtschaftsteilnehmern (Verfahren – soziale Dienstleistungen), 
Organisationen (Verfahren –  nichtwirtschaftliche soziale Dienstleistungen und ausgenommene 
Verträge) und physischen Personen (Verfahren – externe Mitarbeit mittels freiberuflicher Tätigkeit, 
gelegentliche Mitarbeit und CoCoCo). 
Zu den Beauftragungen für CoCoCo folgen noch weitere Anleitungen. 
Bei Bedarf kann zu gegebener Zeit zu dieser Thematik eine Videokonferenz mit dem Beschaffungsamt 
(Amtsdirektor Hans Parigger) organisiert werden. 

 
Das Wahlangebot im Schuljahr 2020/21 wird konstant über das ganze Schuljahr in gleichbleibenden 
Gruppen angeboten, wobei für bestimmte Abschnitte der Themenschwerpunkt  und/oder die 
Lehrperson/Betreuungsperson wechseln können.  
 
Für die Zuteilung der zusätzlichen finanziellen Ressourcen zur Umsetzung des Wahlangebotes ist es 
erforderlich, dass jede Schule die Anmeldung zum Wahlangebot  durch die  
Eltern/Erziehungsverantwortlichen ihrer Schüler*innen bereits jetzt organisiert und somit den effektiven 
Bedarf erhebt. Die Rückmeldung zu den erforderlichen Stunden aufgrund der Anmeldungen muss innerhalb 
Freitag, 28. August 2020 mittels der Tabelle im Anhang an eine der folgenden E-Mail-Adressen gerichtet 
werden: 
 christian.walcher@schule.suedtirol.it 
 rosa-maria.niedermair@schule.suedtirol.it 
 
Ich ersuche alle Schulführungskräfte, die Erhebung bzw. Anmeldung für das Wahlangebot im Schuljahr 
2020/21 durchzuführen und der Landesdirektion die entsprechende Rückmeldung zum effektiven Bedarf 
termingerecht zukommen zu lassen, damit die Ressourcenzuteilung noch vor Unterrichtsbeginn 
vorgenommen werden kann. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

i.V. Werner Sporer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

Anlage: Tabelle zur „Erhebung zum Wahlangebot für das Schuljahr 2020/21“ 
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